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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung       
 

Entwurf eines Gesetzes zum Staatsvertrag zwischen d en Ländern 
Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Freie Hansestadt  Bremen und Freie und 
Hansestadt Hamburg über die Errichtung einer Übertr agungsstelle für 
Milchquoten 
 

Federführend ist das Ministerium für Landwirtschaft , Umwelt und ländliche 
Räume 
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Gesetzentwurf der Landesregierung 

 

Gesetz zum Staatsvertrag zwischen den Ländern Niede rsachsen, Schleswig-
Holstein, Freie Hansestadt Bremen und Freie und Han sestadt Hamburg über 

die Errichtung einer Übertragungsstelle für Milchqu oten 
 

 

  

A. Problem   

Die Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein sowie die Städte Bremen und 

Hamburg schlossen im Jahre 2000 einen Staatsvertrag über die Errichtung einer 

Verkaufsstelle bei der Landwirtschaftskammer Hannover zur Durchführung der 

Zusatzabgabenverordnung im Milchsektor. Die Zusatzabgabenverordnung ist 

mehrfach geändert worden und wurde durch die Verordnung zur Durchführung der 

EG-Milchquotenregelung (Milchquotenverordnung – MilchQuotV) vom 4. März 

2008 (BGBl. I, 359), zuletzt geändert durch Verordnung vom 21. November 2008 

(BGBl. I, 2230) abgelöst. In der MilchQuotV entfallen Aufgaben, die bislang der 

Verkaufsstelle übertragen waren. Insbesondere die Ermittlung des 

Gleichgewichtspreises wird künftig für die Länder des Übertragungsbereiches 

West durch eine Berechungsstelle erfolgen. 

  

B. Lösung  

Neufassung des Staatsvertrages. Die Verkaufsstelle wird als Übertragungsstelle 

bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen weitergeführt und zuständig für die 

Durchführung der Übertragungen nach der Milchabgabenverordnung sein.  

 

C. Alternativen   

Aus Kosten- und Effizienzgründen ist bei der Errichtung der Verkaufsstelle auch 

vor dem Hintergrund einer zukünftigen Zusammenführung der 

Übertragungsregionen für Milchquote eine gemeinsame Mehrländerlösung 

gewählt worden. Die seit 2000 betriebene Verkaufsstelle bei der 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen hat sich bewährt, so dass an der 

Aufgabenverlagerung festgehalten werden soll. 
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D. Kosten und Verwaltungsaufwand 

1. Kosten 

Es fallen für das Land durch den Staatsvertrag keine Ausgaben an, da die 

entstehenden Kosten der Übertragungsstelle vollständig über Gebühren 

gedeckt werden. Die achtjährige Erfahrung des Verkaufsstellenbetriebs hat 

dieses bestätigt. Durch den gemeinsamen Betrieb der Übertragungsstelle wird 

ein möglichst effizientes Übertragungsstellenverfahren erreicht, das Verwaltung 

und Landwirtschaft finanziell entlastet. Für den Fall des Ablaufens der 

Geltungsdauer oder der Kündigung des Staatsvertrages gehen das Guthaben 

bzw. die Verbindlichkeiten der Übertragungsstelle nach einem Verteilschlüssel, 

der sich am Anlieferungsmilchaufkommen der Länder ausrichtet, auf die 

Vertragspartner über.  

 

2.  Verwaltungsaufwand  

Durch den Staatsvertrag entsteht für das Land kein zusätzlicher 

Verwaltungsaufwand, vielmehr wird das Land von Aufgaben entlastet. 

 

3.  Auswirkungen auf die private Wirtschaft 

Keine. Vielmehr konnten bereits durch die bisherige Zusammenarbeit der 

Länder im Zuständigkeitsbereich der Übertragungsstelle (bislang 

Verkaufsstelle) aufgrund des hohen Antragsaufkommens die bundesweit 

niedrigsten Gebühren sichergestellt werden. 

 

E. Information des Landtages nach Artikel 22 der La ndesverfassung in 

Verbindung mit dem Parlamentsinformationsgesetz  

Mit Schreiben vom 4. März 2007 unterrichtete der Minister für Landwirtschaft, 

Umwelt und ländliche Räume den Landtagspräsidenten gemäß § 3 des 

Parlamentsinformationsgesetzes von der Absicht, einen Staatsvertrag über die 

Errichtung einer Übertragungsstelle zu unterzeichnen. 

 

F. Federführung 

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
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Gesetz zum Staatsvertrag zwischen den Ländern 

Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Freie und Hanses tadt Bremen und Freie 
und Hansestadt Hamburg über die Durchführung des  

Übertragungsstellenverfahrens für Milchquoten 
 

Vom 
 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 

§ 1 

(1) Dem am 19. Oktober 2009 unterzeichneten Staatsvertrag zwischen den Ländern 

Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Freie Hansestadt Bremen und Freie und 

Hansestadt Hamburg über die Durchführung des Übertragungsstellenverfahrens für 

Milchquoten wird zugestimmt. 

 

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht. 

 

(3) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 9 Abs. 2 in Kraft tritt, ist 

im Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein bekannt zu machen. 

 

§ 2 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage seiner Verkündung in Kraft.  

 

(2) Das Gesetz zum Staatsvertrag zwischen den Ländern Niedersachsen, Schleswig-

Holstein, Freie Hansestadt Bremen und Freie und Hansestadt Hamburg über die 

Errichtung einer Verkaufsstelle vom 28. Juli 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 564) tritt an 

dem Tage außer Kraft, an dem der in § 1 Abs. 1 genannte Staatsvertrag nach 

seinem Artikel 9 Abs. 2 in Kraft tritt.  
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Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden. 

 

 

Kiel,  

 

 

 

 

 

Peter Harry Carstensen 

Ministerpräsident 

 

 

 

 

Dr. Juliane Rumpf 

Ministerin für Landwirtschaft, Umwelt und 

ländliche Räume 
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Begründung  

 

 

A     Allgemeiner Teil  

 

Von den Ländern Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Freie Hansestadt Bremen und 

Freie und Hansestadt Hamburg wurde im Jahre 2000 ein Staatsvertrag über die 

Errichtung einer Verkaufsstelle bei der Landwirtschaftskammer Hannover zur 

Durchführung der Zusatzabgabenverordnung im Milchsektor geschlossen. Aufgrund 

der zwischenzeitlich erfolgten Novellierungen der Verordnung zur Durchführung der 

Zusatzabgabenregelung (Zusatzabgabenverordnung) vom 12. Januar 2000 (BGBl. I 

S. 27) ist eine Neufassung des Staatsvertrages erforderlich geworden. Hierdurch 

sind Aufgaben, die bislang der Verkaufsstelle übertragen waren, weggefallen. 

Insbesondere die Ermittlung des Gleichgewichtspreises wird zwischenzeitlich für die 

Länder des Übertragungsbereiches West durch eine Berechnungsstelle 

vorgenommen. Es ist daher erforderlich, den bestehenden Staatsvertrag durch den 

Staatsvertrag über die Durchführung des Übertragungsstellenverfahrens für 

Milchquoten zu ersetzen. 

 

 
B     Zu den einzelnen Vorschriften  
 
 

a) Zu § 1: 

Der Staatsvertrag bedarf gemäß Artikel 30 Absatz 2 der Verfassung des Landes 

Schleswig-Holstein der Zustimmung durch den Landtag. Der Text des 

Staatsvertrages ist zu veröffentlichen. Da der Staatsvertrag erst am Tag nach der 

Hinterlegung der letzten der von den Vertragsländern ausgefertigten 

Ratifikationsurkunde in Kraft tritt, ist dieses Datum bekannt zu machen. 

 

b) Zu § 2 

Das Zustimmungsgesetz tritt am Tag der Verkündung in Kraft, der Staatsvertrag 

erst zu dem in § 1 Abs. 3 genannten Zeitpunkt. 
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Bis zum Inkrafttreten dieses Staatsvertrages bleibt der zwischen den 

Vertragsländern geschlossene Staatsvertrag über die Errichtung der 

Verkaufsstelle in Kraft.  

 

 

 














